
www.uster.ch

Stadtrat 
  

 
   
         

Sitzung vom 16. Juni 2020 

 

BESCHLUSS NR.  250 /  O1.01.00 

Vertragsunterzeichnung Städtepartnerschaft Prenzlau 
Besuch 29.8 bis 1.9.2020 
Anordnung Beflaggung 
 

Ausgangslage 

Die Stadt Uster pflegt zur deutschen Stadt Prenzlau seit dem Jahr 2000 eine Städtepartnerschaft. 
Die Städtepartnerschaft ist in einem Vertrag geregelt und muss alle fünf Jahre verlängert werden. 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 29. Oktober 2019 die Städtepartnerschaft überprüft und 
beschlossen, diese um weitere fünf Jahre zu verlängern (SRB Nr. 436/2019). Der derzeitige Vertrag 
läuft am 30. Juni 2020 aus. Nun soll der Vertrag vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2025 verlängert 
werden. Die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages wird im Rahmen eines Besuchs einer 
Delegation aus Prenzlau in Uster erfolgen. Der Besuch findet vom Samstag, 29. August 2020, bis 
am Dienstag, 1. September 2020, statt.  

 

Feierliche Vertragsunterzeichnung 

Wie bereits bei der letzten Vertragsverlängerung im Jahr 2015 soll auch dieses Mal die 
Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages zwischen Uster und Prenzlau in einem feierlichen 
Rahmen stattfinden. Die Unterzeichnung des Vertrags erfolgt am Samstag, 29. August 2020, um 
17 Uhr im Schloss Uster oben auf den Zinnen. Um diesen feierlichen Akt die gebührende Würde zu 
verleihen und auch öffentlich auf den Besuch aus Prenzlau hinzuweisen, soll in der Stadt Uster beim 
Stadthaus oder dem Nüsslikreisel sowie dem Schloss Uster die Prenzlauer Flagge gehisst werden. 
(Die Stadt Uster verfügt über zwei Prenzlauer Flaggen.)  

 

Reglement Beflaggung  

Gemäss Reglement Beflaggung der Stadt Uster «ist die Uster-Fahne auf der Burg 365 Tage im Jahr 
aufgezogen. Für besondere Anlässe kann der Stadtrat den Aufzug anderer Flaggen anordnen.» 
(3. Grundsatz, Abschnitt b; Reglement Beflaggung, Abteilung Bau). Die Unterzeichnung des 
Städtepartnerschaftsvertrags stellt aus den genannten Gründen einen besonderen Anlass dar. 
Deshalb wird der Stadtrat gebeten, die Beflaggung gemäss untenstehenden Angaben anzuordnen.   

  

Dauer und Orte der Beflaggung 

Beflaggung Schloss Uster mit Prenzlauer Flagge: Freitag, 28. August 2020; Samstag, 29. August 
2020; Sonntag, 30. August 2020; Montag, 31. August 2020; Dienstag, 1. September 2020.  

Beflaggung Nüsslikreisel oder Stadthaus mit Prenzlauer Flagge: Freitag, 28. August 2020; Samstag, 
29. August 2020; Sonntag 30. August 2020; Montag, 31. August 2020; Dienstag, 1. September 
2020. 

 

Verantwortung und Zuständigkeit 

Die Beflaggung erfolgt durch den Hausdienst des GF Liegenschaften im Auftrag der LG 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Prenzlauer Flaggen werden am Freitag, 28. August 2020, angebracht und 
am Dienstag, 1. September 2020, wieder entfernt. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der Aufzug der Prenzlauer Flagge wird für die Dauer vom Freitag, 28. August 2020, bis 
zum Dienstag, 1. September 2020 im Sinne eines besonderen Anlasses gemäss 
Reglement Beflaggung angeordnet. Beflaggt werden das Schloss Uster sowie der 
Nüsslikreisel oder das Stadthaus.  

2. Mitteilung als Protokollauszug an 
– Stadtpräsidentin Barbara Thalmann 
– stv. Stadtschreiber, Jörg Schweiter 
– Abteilungsleiter Präsidiales, Christian Zwinggi 
– Abteilungsleiter Bau, Andreas Frei 
– Leiterin LG Öffentlichkeitsarbeit, Susanna Ellner 
– GF Liegenschaften, Ivan Wassmer 
– Eberhard Eitel, durch die LG Öffentlichkeitsarbeit 
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